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Recht

sen werden.

Obwohl keine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung exis-
tierte, wie die zwischen Parteien eines Mediationsverfahrens 
erzielten Vereinbarungen vollstreckbar gemacht werden könn-
ten, bestand in Österreich bereits bisher die Möglichkeit, einen 
Notariatsakt aufzunehmen.

Der Mediationsvergleich gemäß § 433a wurde im Rahmen der 
Umsetzung der Mediations-Richtlinie in die österreichische 
Zivilprozessordnung eingefügt. Seit dem Inkrafttreten am 1. 
Mai 2011 steht es MediandInnen zur Erlangung eines voll-
streckbaren Titels somit offen, vor jedem Bezirksgericht einen 
gerichtlichen Vergleich über den Inhalt einer im Mediations-
verfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung zu schließen. 
Der Gesetzgeber entschied sich für eine Anwendbarkeit sowohl 
auf grenzüberschreitende als auch rein innerstaatliche Media-
tionsverfahren. Das Gericht hat zu beurteilen und zu prüfen, 
ob der Abschluss des Vergleichs zulässig ist und die Parteien zu 
veranlassen, alle nach der Sach- und Rechtslage erforderlichen 

Angaben zu machen.

Der vollstreckbare Mediationsvergleich steht in Öster-
reich dennoch in einem starken Spannungsverhältnis. 

Einerseits wird er sicherlich dazu beitragen, Mediation als tat-
sächlich gleichwertige Alternative zum Gerichtsverfahren noch 
mehr zu etablieren. Andererseits ist bei einer differenzierten Be-
trachtung fraglich, ob es überhaupt mit dem Grundgedanken 
und den Prinzipien der Mediation in Einklang zu bringen ist, 
eine von den Parteien eigenverantwortlich, selbstbestimmt und 
freiwillig erzielte gemeinsame Lösung – egal in welcher Form – 
vollstreckbar machen zu lassen. 

im österreichischen Recht 
Mathias Schuster
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 Abschluss der schriftlichen Vereinbarung nach dem 

30. April 2011
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